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I/A-PUNKT-VERMERK 

der Antici-Gruppe 

für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Vordokument: 14785/09 

Betr.: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Einsetzung des Ständigen Ausschusses 
für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit 

 
 

1. Im Anschluss an Beratungen im Zuge der Vorbereitungen im Hinblick auf das Inkrafttreten 

des Vertrags von Lissabon hat die Antici-Gruppe den eingangs genannten Text am 

18. November 2009 abschließend geprüft und Einvernehmen darüber erzielt. 

 

2. Der AStV wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er den Entwurf eines Beschlusses 

des Rates zur Einsetzung des Ständigen Ausschusses für die operative Zusammenarbeit im 

Bereich der inneren Sicherheit in der in der Anlage wiedergegebenen Fassung als A-Punkt auf 

einer seiner nächsten Tagungen annimmt1. 

 

 

________________________ 

                                                 
1 Der Zeitpunkt der Annahme hängt von etwaigen Prüfungen in den nationalen Parlamenten der 

Mitgliedstaaten ab. 
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ANLAGE 

 

 

ENTWURF 

 

BESCHLUSS DES RATES 

vom … 

zur Einsetzung des Ständigen Ausschusses für die operative Zusammenarbeit  

im Bereich der inneren Sicherheit 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 240 Absatz 3, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) In Artikel 71 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist vorgesehen, dass 

im Rat ein ständiger Ausschuss eingesetzt wird, um sicherzustellen, dass innerhalb der Union 

die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit gefördert und verstärkt wird. 

 

(2) Daher sollte ein Beschluss über die Einsetzung dieses Ausschusses erlassen und dessen Auf-

gaben festgelegt werden – 

 

BESCHLIESST: 
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Artikel 1 

 

Im Rat wird der Ständige Ausschuss für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren 

Sicherheit nach Artikel 71 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

eingesetzt. 

 

 

Artikel 2 

 

Der Ständige Ausschuss erleichtert und verstärkt die Koordinierung der operativen Maßnahmen der 

für den Bereich der inneren Sicherheit zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. 

 

 

Artikel 3 

 

(1) Der Ständige Ausschuss erleichtert und gewährleistet unbeschadet der Mandate der in 

Artikel 5 genannten Einrichtungen eine wirksame operative Zusammenarbeit und Koordinierung 

nach Maßgabe des Titels V des Dritten Teils des AEUV auch in den Bereichen, die von der 

Zusammenarbeit der Zollbehörden abgedeckt werden oder in die Zuständigkeit der für die Kontrolle 

und den Schutz der Außengrenzen verantwortlichen Behörden fallen. Er ist gegebenenfalls auch für 

die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zuständig, die für die operative Zusammenarbeit im 

Bereich der inneren Sicherheit von Relevanz sind. 

 

(2) Der Ständige Ausschuss nimmt ferner eine Bewertung der allgemeinen Ausrichtung und der 

Effizienz der operativen Zusammenarbeit vor; er stellt etwaige Mängel oder Versäumnisse fest, und 

spricht gegebenenfalls geeignete konkrete Empfehlungen aus, um sie zu beheben. 
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(3) Der Ständige Ausschuss unterstützt den Rat gemäß Artikel 222 AEUV. 

 

 

Artikel 4 

 

(1) Der Ständige Ausschuss beteiligt sich nicht an der Durchführung von Operationen; für diese 

sind weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig. 

 

(2) Der Ständige Ausschuss beteiligt sich nicht an der Ausarbeitung von Rechtsetzungsakten. 

 

 

Artikel 5 

 

(1) Gegebenenfalls werden Vertreter von Eurojust, Europol, der Europäischen Agentur für die 

operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(Frontex) und anderen einschlägigen Einrichtungen ersucht, als Beobachter an den Sitzungen des 

Ständigen Ausschusses teilzunehmen. 

 

(2) Der Ständige Ausschuss trägt zur Wahrung der Kohärenz des Handelns dieser Einrichtungen 

bei. 
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Artikel 6 

 

(1) Der Ständige Ausschuss legt dem Rat in regelmäßigen Abständen einen Bericht über seine 

Tätigkeiten vor. 

 

(2) Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden vom Rat über die Bera-

tungen des Ständigen Ausschusses auf dem Laufenden gehalten. 

 

 

Artikel 7 

 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. Er wird im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. 

 

 

Geschehen zu … am … 2009 

 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

 

________________________ 

 

 


